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Zur 4. Sitzung des Ausschusses für Eigenbetriebe und Beteiligungen am Dienstag, 
13.04.2010, 17.00 Uhr, im Haus Burgstr. 8 
 
 
       Radevormwald, 31.03.2010 
 
 
 
 
       Eric Hoffmann 
       Vorsitzender 
 
 
Tagesordnung: 
(Öffentlicher Teil): 
 
1. Kenntnisnahme der Niederschrift über die 3. Sitzung vom 09.03.2010 
    (öffentlicher Teil) 
 
2. Antrag der AL/SPD Fraktion vom 07.03.2010 zur Änderung des Gesellschaftervertrags mit 

der Bäder Radevormwald GmbH 
 
3. Mitteilungen und Fragen 
  
 
(Nichtöffentlicher Teil): 
 
4. Kenntnisnahme der Niederschrift über die 3. Sitzung vom 09.03.2010 
    (nichtöffentlicher Teil) 
 
5. Mitteilungen und Fragen 
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Beschlussentwurf zum Tagesordnungspunkt 2 des Ausschusses für Eigenbetriebe
und Betei l igungen am 09. 03. 2010 und
zum Tagesordnungspunkt 9 der Ratssitzung am 16.03.2010

Sehr geehrter Herr Vorsitzender!

Die AL- und die SPD-Fraktion legen gemeinschaftlich folgenden Beschlussentwurf für den
oben genannten Tagesordnungspunkt vor.

Beschlussentwurf:
Der Gesellschaftsvertrag der Bäder Radevormwald GmbH wird wie folgt geändert:
1. Nach $6 Abs. 5 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

Die von der Stadt entsandten Aufsichtsntsmitglieder unterliegen gegenüber dem Rat,
dem Ausschuss für Eigenbetriebe und Beteiligungen und den Fraktionen des Rafes
nach Maßgabe von $ 7 7 Abs. 3 des Gese/lscfiaftsvertnges nicht der
V e rsc hw i eg e n h e its pfl i c ht.

Begründung: Die Regelung greift die Vorschläge des "Public Corporate Governance
Kodex", dortZiff.2.1O.2 (Stand. 24.11.2009), auf. Sie korrespondiert im Übrigen mit
dem Unterrichtungsrecht nach $ 11.

2. ln $ 8 Abs. 6 wird folgender Satz 2 angefügt:

$ 52 Abs. 1 GmbHG i.V.m. SS 7 7 1 Abs. 5, 116 AktG finden keine Anwendung,
beschränken a/so das Weisungsrecht des Rafes der Stadt Radevormwald nicht.

Begründung: Nach dem Urtei l  des OVG Münster vom24.O4.2009 (ZlP 2009, S. 1718)
kann der Gesellschaftsvertrag in dieser Konstellation ein Weisungsrecht verankem und
insofern gesellschaftsrechtliche Beschränkungen ($ 52 Abs. 1 GmbHG i.V.m. SS 111
Abs. 5, 116 AktG) abbedingen. Dies deckt sich auch mit der Neufassung des $ 108 Abs
4 Nr. 2 Gemeindeordnung, wonach Weisungsrechte gegenüber den Mitgtiedern des
fakultativen Aufsichrates zulässig sind, allerdings im Gesellschaftsvertrag verankert
werden müssen

3. Nach $ 11 wird folgender $ 12 neu eingefügt:



(1) Das Untenichtungsrecht des Rafes der Stadt Radevormwald, des Ausschusses für
Eigenbetriebe und Beteiligungen und der Fraktionen effasst alle Angelegenheiten von
besonderer Bedeutung.

(2) Planungen, Abschlüsse und Beichte nach $$ 10 und Tl dieses
Gese//schaftsvertrages sind dem Rat, dem Ausschuss für Eigenbetriebe und
Beteiligungen und den Fraktionen zur Kenntnis zu geben.

(3) Der Aufsichtsrat bestimmt, welche Angelegenheiten und Unternehmensinterna der
Bäder Radevormwald GmbH aus zwingenden betieblichen Gründen der Vertnulichkeit
unteliegen und daher nur in nicht-öffentlichen Sitzungen des Rafes der Stadt
Radevormwald, des Ausschusses für Eigenbetriebe und Beteiligungen sowie der
F n ktio ne n beh a ndelt we rde n d ü rfe n.

4. Die bisherigen SS 12 bis 13 werden zu SS 13 bis 14.

Begründung: Der unbeschränkten Weisungsbefugnis des Rates ($ 8 Abs. 6 des
Gesellschaftvertrages) muss ein entsprechend weites Unterrichtungsrecht der Stadt
Radevormwald, des zuständigen Ausschusses für Eigenbetriebe und Beteiligungen (als
Teilorgan des Rates) sowie der Fraktionen (als Organteil des Rates) korrespondieren.
Diesem Unterichtungsrecht wiederum entspricht die Neufassung der
Verschwiegenheitspflicht der von der Stadt entsandten Aufsichtsratsmitglieder ($ 6 Abs.
5). Weisungsbefugnis, Unterrichtungsrecht und Verschwiegenheitspflicht werden also
aufeinander abgestimmt. Dies führt im Ergebnis zu einer effektiven Kontrolle der Bäder
Radevormwald GmbH durch die Organe (einschließlich Teilorgane und Organteile) der
Stadt Radevormwald als Alleingesellschafterin der Bäder Radevormwald GmbH.
Insofern folgt die Anderung der neueren Rechtsprechung, insbsondere des OVG
Münster.
Dem berechtigten Interesse der Bäder Radevormwald GmbH am Schutz ihrer Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse wird dadurch hinreichend Rechnung getragen, dass
sensible Informationen nur in nicht-öffentlichen Sitzungen behandelt werden dürfen. Da
die Rats-, Ausschuss- und Fraktionsmitglieder kraft Gesetzes insoweit der
Verschwieoenheitsnfl ieht r rntcrl ienen hlciht \/crtrar rl iehkeit rr rf iedcm tr:l l  nownhrt

Die hiermit vorgelegten Anderungsvorschläge sollen gleichfalls in der Sitzung des Rates
vom 16. Mäz2O1O unter dem Tagesordnungspunkt 9 behandelt werden.

Mit freundlichen Grüßen
für die AL Fraktion für die SPD Ratsfraktion

QAu/rA'UArrAUr
R. Ebbinghaus Dietmar Stark
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Auskunftspflichten der Bäder Radevormwald GmbH

l.Z.: ZD

Sehr geehrter Herr Voß,

Ihre Mail vom 10.03.2010 nebst Anlase habe ich erhalten und äußere mich

hierzu wie folgt:

l .

Der Beschlussentwurf der AL- und der SPD-Fraktion ordnet zu weit gehen-

de Rechtsfolgen an und steht weder mit dem Public Corporate Governance

Kodex noch mit gesellschaftsrechtlichen Vorgaben im Einklang.

a.

Der Beschlussentwurf zu 1) berücksichtigt nicht die nach gesellschafts-

rechtlichen Vorschriften bestehende Verschwiegenheitspflicht der Auf-

sichtsratsmitglieder im Hinblick auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.

Diesbezüglich sieht u.a. auch der Public Corporate Governance Kodex Ein-

schränkunsen vor.
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Der Adressatenkreis überschreitet in Bez-ug auf den Ausschuss für Eigenbetriebe und

Betei l igungen sowie in Bezug auf Ratsfrakt ionen den in $ l13 Abs.5 GO NRW ge-

nannten Rahmen. Der Adressatenkreis ist  in 5 i l3 Ahs.5 G0 NRW vonr Gesetzgeber

bewusst enu gefässt, seine in cler Beschlussvorlage vorsesehene Erweiterung ist nach

<len einschlägigen Kommentierungen z-ur CO NRW unz-ulässig.

b.

Der im tseschlussentwurf zu 2) vorgeschene Ausschluss cler Verschwiegenheitspflicht

ist rechtswidrig. Die diesbezüglichen Vorgabcn rlcr, $ 52 Abs. 1 GmbF{G in Verbin-

ciung mit .'s$ 93, 116 AktG sind zwingendes Recht und können nicht durch Ratsbe-

.schluss bz.ii. Ärtclclung iles Gesellschattsvertragc\ abbedungen werclen. Verstriße ge-

gen diese Verschwiegenheitspflicht sintl straftrewehrt ("E 8-5 GrnhHG)- Der Beschluss-

entwurf lZiuft insofern auf eine Verpflichtung zurn sLrafbaren Rechtsbruch hinaus.

Der im Beschlussentuiurf cirthaltene Ihn*eis .ruf \\ 'ersungsrechte nach der GO NRW

ist nicht einschlägig, da nach Landesrecht (GO NRW) mögliche Weisungsrechte nicht

bundesrechtliche - und damit hiiherrangige - Verschwiegenlieitsplliehtcn (GmbHG,

AktG) unterlauf'en dürf'en (Art. 3l GG: Bundesrecht trricht Landesrecht).

c.

Der Beschlussentlyurf'zu 3) verstoßt gegen $
Ausschuss für Eigenbetrielre und Eleteil igungen

ten benennt  (s .o.  Z i t ler  a. ) .

I  13 Abs. 5 GO NRW, soweit er den

sowie die Ratsfiaktionen als Adressa-

Die inhaltliche Fassung tles Beschlussentwurfs ist rechtlich bedenklich. Hinsichtlich

einer qesetzeskonfbrmen Ergtinzung tles Gesellschatisvertrases der Bäder Radevorm-

rvald GmbH verweise ich auf mein Schreiben vom 25.01.2010 (dort Zift'er 3. i.

2.
Soweit in dem Beschlussentwurf auf das Urteil des ()VG NRW vom 2.1.04.2009 abge-

stellt wird, werden dort die hier in Rede stehenden Rechtsfiagen nicht thernatisiert.

Das Urteil r,erhrilt sich ausschließlich zu der Frage, oh Weisungsrechte irn Sinne des g

I l3 Abs. I Satz. 2 GO NRW im Gescllsehilftsrccltt [rz-w. im Gesellschattsvcrtrag ver-

ankert sein müssen. Dies ist weder der Fall noch (iegenstand der aktuellen politischen

Diskussion.



Hienon zu trennen i:;t eine Unteriichtungspflicht tles Rates gem. $ I l3 Ahs. 5 G0

NRW. zu deren Llmfang und Reichweite ich auf meine vorhergehentlen Schreihen

verwcise (bezügüch der Grenzen tles Weisungsrechts aus $ ll-l Abs. I Satz 2 GO

NRW insbesondere auf Ziffer 2 rneines Schreibens vom I 0. 12.2009 ).

3.
Ich weise darauf hin. dass der Bürgerneister für clen Fall, dass cler vorliegencle Be-

schlussentwuri vom Rat der Stadt Racier.urmwaid beschiossen wercien soiite. diesen

Beschluss nach $ 5+ GO NRW z-u beanstanden hütte. Gleichc's siit l i ir abweichende

Beschlüsse mit  den vors(ehend benannten Mänseln.

Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Schmiemann)


